Satzung
Uber die Erhebung von Verwaltungsgebihren

(Verwaltungsgebihrensatzung)

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung fiir Baden-Wurttemberg (GemO) und der 88 2 und 8
des Kommunalabgabengesetzes fur Baden-Wirttemberg (KAG) hat der Gemeinderat St.
Peter am 18. Juni 2001 folgende Satzung beschlossen:

§1
Gebuhrenpflicht

Die Gemeinde St. Peter erhebt fir Amtshandlungen, die sie auf Veranlassung oder im Inte-
resse einzelner vornimmt, Verwaltungsgebihren nach dieser Satzung, soweit nicht Bundes-
recht oder Landesrecht etwas anderes bestimmen. Unberthrt bleiben Bestimmungen tber
Verwaltungsgebiihren in besonderen Geblhrensatzungen der Gemeinde.

82
Gebuhrenfreiheit

(1) Gebuhren werden nicht erhoben fur Amtshandlungen, die

1. Angelegenheiten der 6ffentlichen Firsorge und der Kriegsopferfirsorge, die Durchfiih-
rung des Schwerbehindertengesetzes und des Heimkehrergesetzes sowie das Ausweiswe-
sen fur Schwerbehinderte betreffen,

2. die Durchfihrung des Wehrpflichtgesetzes sowie des Unterhaltssicherungsgesetzes
betreffen,

3. dem Arbeitsfrieden dienen

4. sich aus dem Dienstverhdltnis der Beamten, Angestellten, Arbeiter und Versorgungsemp-
fanger des o6ffentlichen Dienstes ergeben,

5. Gnadensachen betreffen,

6. Uberwiegend im o6ffentlichen Interesse vorgenommen werden,

7. in Verfahren vorgenommen werden, die von der Gemeinde ganz oder lGiberwiegend nach
den Vorschriften der Abgabenordnung durchzufiihren sind, mit Ausnahme der Entscheidung
uber Rechtsbehelfe.

8. geringfugiger Natur sind, insbesondere einfache Auskinfte.

(2) Von der Entrichtung der Gebuhren sind, soweit Gegenseitigkeit besteht, befreit

1. das Land Baden-Wdrttemberg,

2. die Bundesrepublik Deutschland

3. die juristischen Personen des offentlichen Rechts, die nach den Haushaltsplanen des
Landes oder Bundes fir Rechnung des Landes oder des Bundes verwaltet werden.

4. die Gemeinden, Gemeindeverbande und Zweckverbande in Baden-Wirttemberg.

Die Befreiung tritt nicht ein, soweit die in Satz 1 genannten berechtigt sind, die Geblhren
Dritten aufzuerlegen oder in sonstiger Weise auf Dritte umzulegen. Nicht befreit sind ferner



die Sondervermdgen im Sinne von 8§ 26 der Bundeshaushaltsordnung in der jeweils gelten-
den Fassung, die kaufménnisch eingerichteten Betriebe und die betriebswirtschaftlichen Un-
ternehmen und Einrichtungen des Landes und der Bundesrepublik Deutschland sowie die
Deutsche Bahn und die Deutsche Post. Dasselbe gilt fir die wirtschaftlichen Unternehmen
der Gemeinden (8§ 102 der Gemeindeordnung), der Gemeindeverbande und der Zweckver-
bande.
§3
Gebuhrenschuldner

(1) Zur Zahlung der Gebuhr ist verpflichtet

1. wer die Amtshandlung veranlasst oder in wessen Interesse sie vorgenommen wird.

2. wer die GebiUhrenschuld der Gemeinde gegentiber durch schriftliche Erklarung Gbernom-
men hat oder fur die Gebuhrenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet.

(2) Mehrere Gebuhrenschuldner haften als Gesamtschuldner.

84
GebiUhrenhthe

(1) Die Hohe der Verwaltungsgebiihren richtet sich nach dem dieser Satzung beigefigten
Gebuhrenverzeichnis. Das Gebuhrenverzeichnis ist Bestandteil der Satzung. Fir Amtshand-
lungen, fur die im GebUhrenverzeichnis weder eine Verwaltungsgebihr bestimmt noch eine
Gebuhrenfreiheit vorgesehen ist, ist eine Gebihr von 1,50 € bis 2.550 € zu erheben.

(2) Ist eine Gebuhr innerhalb eines Gebiihrenrahmens zu erhaben, bemisst sich ihre Hohe
nach dem Verwaltungsaufwand, nach der Bedeutung des Gegenstandes, nach dem wirt-
schaftlichen oder sonstigen Interesse fur den Gebuhrenschuldner sowie nach seinen wirt-
schaftlichen Verhaltnissen.

(3) Ist eine Gebuhr nach dem Wert des Gegenstandes zu berechnen, so ist der Verkehrswert
zur Zeit der Beendigung der Amtshandlung mafRgebend. Der Geblhrenschuldner hat auf
Verlangen den Wert des Gegenstandes nachzuweisen. Bei Verweigerung oder ungenigen-
der Fuhrung des Nachweises hat die Behdrde den Wert auf Kosten des Gebihrenschuldners
zu schatzen. Sie kann sich hierbei Sachverstandiger bedienen.

(4) Wird der Antrag auf Vornahme einer Amtshandlung abgelehnt, wird ein Zehntel bis zum
vollen Betrag der Gebuhr erhoben. Wird der Antrag ausschlieR3lich wegen Unzustéandigkeit
abgelehnt, wird keine Gebuhr erhoben. Wird der Antrag auf Vornahme einer Amtshandlung,
mit dessen sachlicher Bearbeitung begonnen ist, vor Beendigung der Amtshandlung zuriick-
genommen oder unterbleibt die Amtshandlung aus sonstigen, vom Schuldner zu vertreten-
den Grunden, so wird je nach Stand der Bearbeitung ein Zehntel bis zur Halfte der vollen
Gebihr erhoben. Die Mindestgebihr betragt 1,50 €.

8§85
Entstehung der Gebuhr

Die Gebuhrenschuld entsteht mit Beendigung der Amtshandlung, fur die sie erhoben wird.
Bei Zuriicknahme eines Antrages nach § 4 Abs. 4 Satz 3 dieser Satzung entsteht die Gebuh-
renschuld mit der Zuriicknahme, in den anderen Fallen des 8 4 Abs. 4 Satz 3 dieser Satzung
mit der Bekanntgabe der Gebuhrenfestsetzung.



8§86
Falligkeit, Zahlung

(1) Die Gebuhr wird durch schriftlichen oder miindlichen Bescheid festgesetzt und ist mit der
Bekanntgabe der Gebuhrenfestsetzung an den Schuldner fallig.

(2) Schriftstiicke oder sonstige Sachen kdnnen bis zur Entrichtung der Gebihr zuriickbehal-
ten oder an den Gebihrenschuldner auf dessen Kosten unter Nachnahme der Gebihr tber-
sandt werden.

(3) Die Vornahme einer Amtshandlung kann davon abhangig gemacht werden, dass die Ge-
bUhr ganz oder teilweise vorausgezahlt oder fiir sie Sicherheit geleistet wird. Von der Anfor-
derung einer Vorauszahlung oder der Anordnung einer Sicherheitsleistung ist abzusehen,
wenn dadurch eine fir den Gebuhrenschuldner unzumutbare Verzégerung entstehen wirde
oder dies aus sonstigen Griinden unbillig ware.

8§87
Auslagen

(1) In der Verwaltungsgebihr sind die der Gemeinde erwachsenen Auslagen inbegriffen. Der
Ersatz der Auslagen wird besonders verlangt, soweit diese das Ubliche Mal3 erheblich Uber-
steigen. Der Ersatz der Auslagen wird in der tatséchlichen Hohe verlangt, wenn fir eine
Amtshandlung keine Gebuhr erhoben wird.

(2) Auslagen nach Abs. 1 Satz 2 sind insbesondere

1. Telegrammgebihren

2. Reisekosten

3. Kosten offentlicher Bekanntmachungen

4. Vergutungen fir Zeugen und Sachverstandige sowie sonstige Kosten der Beweiserhe-
bung,

5. Vergitungen an andere juristische oder natirliche Personen flir Leistungen und Lieferun-
gen,

6. Kosten der Beférderung und Verwahrung von Personen und Sachen.

(3) Auf die Erstattung von Auslagen sind die fiir Verwaltungsgebuihren geltenden Vorschrif-
ten entsprechend anzuwenden. Der Anspruch auf Erstattung der Auslagen entsteht mit der
Aufwendung des zu erstattenden Betrages.
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Schlussvorschriften

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2002 in Kraft.
(2) Zu gleicher Zeit treten die Verwaltungsgebuhrenordnungen vom 18.03.1992 sowie die
hierzu ergangenen Anderungssatzungen vom 04.05.1993, 01.04.1996, 16.12.1996 und

20.01.1998 sowie alle sonstigen dieser Satzung entsprechenden oder widersprechenden
Vorschriften au3er Kraft.

St. Peter, den 18. Juni 2001

G. Rohrer, Birgermeister
Hinweis zur Satzungsbekanntmachung




Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO beim Erlass
der Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser Bekanntmachung unter Bezeichnung des Sachverhal-
tes, der die Verletzung begriinden soll, schriftlich gegenliber der Gemeinde geltend gemacht werden. Nach Ablauf
dieser Frist gilt die Satzung als von Anfang an gultig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn die Vorschriften
tiber die Offentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden
sind.

Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach Ablauf der Jahresfrist
von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bilrgermeister dem Satzungsbeschluss nach § 43 GemO
wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat, oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehdrde
den Satzungsbeschluss beanstandet hat oder ein anderer die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht hat.

Offentliche Bekanntmachung erfolgt durch:

a. Anschlag an der Bekanntmachungstafel in der Zeit vom 28.06.2001 bis 06.07.2001
b. Hinweis darauf im Amtlichen Mitteilungsblatt vom: 28.06.2001

c. Satzungsanderung der Rechtsaufsichtsbehdrde angezeigt am: 28.06.2001

Bechtold



Satzung

zur Anderung der Satzung

tber die Erhebung von Verwaltungsgebuhren

(Verwaltungsgebihrensatzung)

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung fiir Baden-Wurttemberg (GemO) und der 8§ 2 und 8
des Kommunalabgabengesetzes fur Baden-Wirttemberg (KAG) hat der Gemeinderat St.
Peter am 04.08.2008 folgende Satzung beschlossen:

§1

Das Gebuhrenverzeichnis (Anlage zur Verwaltungsgebihrensatzung vom 18. Juni 2002)
wird wie folgt geandert:

Lfd. Nr. Amtshandlungen Gebuhren
13 Fundsachen
Aufbewahrung einschl. Aushandigung an den Ver-
lierer, Eigentumer oder Finder (fur Finder gebih-
renfrei bis zum Wert von 20,00 €)
13.1 | bei Sachen bis zu 500,00 € Wert 2 % des Werts, mind. 1,50 €
13.2 | bei Sachen tber 500,00 € Wert 2 % von 500,00 € zuzigl.
1 % des Mehrwerts
13.3 Fundtiere Ersatz Unterbringungskosten
einschl. aller damit verbunde-
nen Aufwendungen
Erteilung eines Negativattests bei der Austibung
25 des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach BauGB
- bis Verkaufswert 25.000,00 € 10,00 €
- zuzuglich je weitere angefangene
25.000,00 € Verkaufswert 5,00 €
maximal jedoch 100,00 €
27 wird aufgehoben (Links auf Homepage Gemeinde)

§2

Diese Anderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft; gleichzeitig treten
die entsprechenden Passagen im bisherigen Gebiihrenverzeichnis aul3er Kraft.
St. Peter, den 05. August 2008




G. Rohrer, Burgermeister

Hinweis zur Satzungsbekanntmachung
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung (GemO) oder aufgrund

der GemO beim Erlass der Satzungsanderung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser Bekanntmachung
unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begriinden soll, schriftlich gegentber der Gemeinde
geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Satzung als von Anfang an giiltig zustande gekommen;
dies gilt nicht, wenn die Vorschriften tiber die Offentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntma-
chung der Satzungsanderung verletzt worden sind.

Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach Ablauf der Jahresfrist
von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bilrgermeister dem Satzungsbeschluss nach § 43 GemO
wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat, oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehdrde
den Satzungsbeschluss beanstandet hat oder ein anderer die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht hat.

Offentliche Bekanntmachung erfolgt durch:

a. Anschlag an der Bekanntmachungstafel in der Zeit vom 07.08.08 bis 15.08.08 je einschliellich
b. Hinweis darauf im Amtlichen Mitteilungsblatt vom: 07.08.08

c. Satzungsanderung der Rechtsaufsichtsbehdrde angezeigt am: 07.08.08

Bechtold



Gebuhrenverzeichnis

Anlage zur Verwaltungsqgebihrensatzung

Stand: 05.08.2008

Lfd. Amtshandlung Gebihren
Nr.
1 Ablehnung eines Antrages usw. 1/10 bis volle Gebuhr
(8 4 Abs. 4 Satz 1 der Satzung) mind. 1,50 €
wegen Unzusténdigkeit gebihrenfrei
2 Allgemeine Verwaltungsgebihr 1,50 € bis 2.550,00 €
(8 4 Abs. 1 Satz 3 der Satzung)
3 Amtliches Mitteilungsblatt
3.1 Kleinanzeigen —pro Zeile- 4,00 €
3.2 Zustellung des Mitteilungsblattes per Post aul3erhalb des Ortes
St. Peter:
3.21 jahrlich mit/ohne Pfarrblatt 74,00 €
3.2.2 Einzelversand mit/ohne Pfarrblatt 2,00 €
3.3 Anhang
3.3.1 kulturelle einheimische Vereine
- einseitig - 30,00 €
- Zweiseitig - 50,00 €
- bei fertiger Lieferung des Anhanges - 5,00 €
3.3.2 kulturelle auswartige Vereine und sonstige Veranstaltungen
- einseitig - 43,00 €
- Zweiseitig - 86,00 €
- bei fertiger Lieferung des Anhanges - 10,00 €
3.3.3 Durch den Anhang erhdhte Portokosten trégt der Verursacher
4 Antrage
Bearbeitung von mindlichen und schriftlichen Antragen, Erkléarun-
gen, Gesuchen und dgl., die von der Gemeinde nicht in eigener 1,50 € bis 100,00 €
Zustandigkeit zu bescheiden sind, soweit die Mitwirkung der Ge-
meinde nicht vorgeschrieben oder angeordnet ist
5 Antrage auf Anschluss an Entwésserung oder Wasserversorgung; je Antrag: Ersatz der Kosten
Antrage auf Regenwassernutzung mit gleichzeitiger Befreiung vom | des prifenden Ing.-Blros zu-
Anschluss- und Benutzungszwang, zuglich
5,00 €M bis 75,00 €
6 Auskiinfte insbesondere aus Akten und Buichern oder Einsicht- 1,50 € bis 50,00 €
nahme in solche
mundliche Auskiinfte sind gebihrenfrei
7 Bauordnungsrecht
7.1 Bestatigung des Zeitpunkts des Eingangs der vollstédndigen Bau- 0,5 vom Tausend der Baukos-
vorlagen im Kenntnisgabeverfahren (§ 53 Abs. 3 Nr. 1 LBO) ten bzw. der Abbruchkosten,
jedoch mindestens 25,00 €
7.2 Mitteilung nach 8§ 53 Abs. 4 LBO wie 7.1
7.3 Benachrichtigung der Angrenzer im Kenntnisgabeverfahren (8 55 5,00 € je zu benachrichtigen-
LBO) dem Angrenzer,
jedoch mindestens 25,00 €
8 Befreiung (Ausnahmebewilligung, Dispens) von gesetzlichen Vor-




schriften oder gemeindlichen Bestimmungen

2,50 € bis 500,00 €

9.1

9.2

9.3

9.4

Beglaubigung, Bestatigungen

Amtliche Beglaubigungen von Unterschriften, Handzeichen und
Siegeln

Werden mehrere Unterschriften gleichzeitig in einer Urkunde be-
glaubigt oder wird die Unterschrift einer Person mehrfach auf ver-
schiedenen Urkunden, aber aufgrund eines gleichzeitig gestellten
Antrags beglaubigt, so kommt nur fiir die erste Unterschrift die
volle Gebuhr, fur jede weitere die Halfte der fur die erste erhobe-
nen Gebuhr zum Ansatz

Amtliche Beglaubigung der Ubereinstimmung von Abschriften,
Ausziigen, Niederschriften, Ausfertigungen, Fotokopien usw. aus
amtlichen Akten oder privaten Schriftstiicken mit der Urschrift je
Seite

Bestatigung der Ubereinstimmung von Abschriften, Ausziigen,
Niederschriften, Ausfertigungen, Fotokopien usw. aus amtlichen
Akten oder privaten Schriftsticken mit der Urschrift je Seite

Wird die Abschrift, Ausfertigung, Fotokopie usw. von der Gemein-
de selbst hergestellt, so kommen die Schreibgebiihren (Nr. 22)
hinzu

1,50 € bis 125,00 €

0,50 € bis 5,00 €
mindestens 1,50 €

0,50 € bis 2,50 €
mindestens 1,50 €

10

10.1

10.2

Bescheinigungen

Bestatigungen, Zeugnisse, Atteste, Ausweise aller Art (auch Zweit-
und Mehrfertigungen, soweit nichts anderes bestimmt ist)

Gebuhrenfrei sind Bestatigungen, die die Gemeinde fir den Emp-
fang und die Verwendung von Zuwendungen fur steuerbegunsti-
gende Zwecke im Sinne des Einkommens- und Kdrperschafts-
steuerrechts (z.B. 88 10 b EStG, 9 Nr.3 KStG) ausgestellt (Spen-
denbescheinigungen)

1,50 € bis 50,00 €

11

111

11.2

Bestattungsrecht

Ausstellung eines Leichenpasses (88 44 und 45 Bestattungsge-
setz)

Unbedenklichkeitsbescheinigung fir Feuerbestattung
(8 16 Abs. 2 Nr. 2 Bestattungsverordnung)

2,50 € bis 25,00 €

2,50 € bis 15,00 €

12

12.1

12.2

12.2.1

12.2.2

Feiertagsrecht

Befreiung von verbotenen Téatigkeiten wahrend des Hauptgottes-
dienstes (88 7 Abs. 2, 12 Abs. 1 Feiertagsgesetz)

Befreiung von Tanzverbot an bestimmten Feiertagen (88 11, 12
Abs. 1 Feiertagsgesetz)

pro Tag, an dem Tanzveranstaltungen von 3.00 bis 24.00 Uhr ver-
boten sind

pro Tag, an dem Tanzveranstaltungen wahrend des ganzen Tages
verboten sind

10,00 € bis 50,00 €

25,00 € bis 100,00 €

50,00 € bis 200,00 €

13

Fundsachen
Aufbewahrung einschliel3lich Aushandigung an den Verlierer, Ei-




gentumer oder Finder (fir Finder gebuhrenfrei bis zum Wert von
20,00 €)

13.1 bei Sachen bis zu 500,00 € Wert 2 % des Werts,
mindestens jedoch 1,50 €
13.2 bei Sachen tber 500,00 € Wert 2 % von 500,00 €
zuzugl. 1% des Mehrwerts
13.3 Fundtiere Ersatz der Unterbringungskos-
ten einschlieBlich aller damit
verbundenen Aufwendungen
14 Genehmigungen, Erlaubnisse, Zulassungen, Konzessionen, Bewil- 2,50 € bis 500,00 €
ligungen und dergl. aller Art, soweit nichts anderes bestimmt ist.
15 Gutachten (Augenscheine) nach dem Wert des Gegenstands 1 - 5 % mindestens jedoch je
angefangene 1/2 Stunde der
Inanspruchnahme 15,00 €
16 Geschéftsstelle des Gutachterausschusses
16.1 Auskunft aus der Kaufpreissammlung 2,50 € bis 50,00 €
16.2 Auskunft Uber Bodenrichtwerte 2,50 € bis 25,00 €
17 Amtshandlungen im Kirchenaustrittverfahren je Person 5,00 € bis 50,00 €
18 Lohnsteuerkarten
Ausstellung einer Lohnsteuerkarte fir verlorene, unbrauchbar ge- 5,00 €
wordene oder zerstdrte Lohnsteuerkarte
19 Melderecht
19.1 Auskiinfte aus dem Melderegister
19.1.1 |Einfache Auskunft (§ 32 Abs. 1 Meldegesetz —-MG) 5,00 €
19.1.2 |Erweiterte Auskunft (§ 32 Abs. 2 MG) 10,00 €
19.1.3 | Gruppenauskunft ( § 32 Abs. 3, § 34 Abs. 1- 3 MG) pro Person,
auf die sich die Auskunft erstreckt 150€
19.1.4 | Gruppenauskunft nach Nr. 19.1.3, die mit Hilfe der automatischen
Datenverarbeitung gegeben wird 15,00 € bis 2.500,00 €
19.2 Datentbermittlungen
19.2.1 |Datentbermittlungen an Behdrden und sonstige offentliche Stellen 1,50 €
(8 29 MG) und an offentlich-rechtliche Religionsgesellschaften
(8 30 MG); jeweils fiir jede Person, auf die sich die Dateniibermitt-
lung erstreckt.
19.2.2 |Datentbermittlung nach Nr. 19.2.1, die mit Hilfe der automatischen 10,00 € bis 2.500,00 €
Datenverarbeitung vorgenommen wurde
19.2.3 | Datentbermittlungen an den Stidwestdeutschen Rundfunk bzw.
an die Gebihreneinzugszentrale (GEZ), (§ 35 MG), pro Ubermittel-
ten Datensatz 0,15 €
19.3 Aufgehoben
19.4 Sonstige Bescheinigungen der Meldebehdrde
19.4.1 |Zusatzliche Meldebestatigungen und sonstige Bescheinigungen
der Meldebehdorde je Bescheinigung 5,00 €
Werden mehrere gleichlautende Bescheinigungen gleichzeitig
beantragt, so ermaRigt sich die Gebuhr flr jede weitere Beschei-
nigung auf die Halfte
19.4.2 | Ausstellung einer Wahlbarkeitsbescheinigung nach § 10 Abs. 4

KomWG

15,00 €




19.5 Sonstige Amtshandlungen der Meldebehdrde 2,50 € bis 500,00 €
19.6 Gebiuhrenfrei sind
19.6.1 |Die Bearbeitung einer Meldung oder Anzeige sowie die Meldebes-
tatigung,
19.6.2 |die Auskunft an den Betroffenen ( § 11 MG),
19.6.3 |die Berichtigung, Erganzung, Sperrung und Loschung von Daten
des Melderegisters (§ 12,13 MG)
20 Rechtsbehelfe
(Widerspruch, Einspruch in Wahlanfechtungsverfahren, Gegen-
vorstellung, Dienstaufsichtsbeschwerde usw.)
20.1 wenn die Rechtsbehelfe im wesentlichen als unzuldssig oder un-
begriindet zurtickgewiesen werden oder wenn die Gebuhr einem
Gegner auferlegt werden kann, der die angefochtene Verfligung
oder Entscheidung beantragt hat 5,00 € bis 250,00 €
20.2 bei Zuricknahme der Rechtsbehelfe, wenn kein Grund vorliegt,
von einem Gebiihrensatz abzusehen (8 4 Abs. 4 Satz 3 der Sat-
zung) 1/10 bis ¥ der Gebuhr nach
20.1, mindestens 1,50 €
21 Sammlungswesen
Erlaubnis nach § 3 Sammlungsgesetz 10,00 € bis 200,00 €
22 Schreibgebtihren
22.1 Ausfertigungen und Abschriften oder Ausziige aus Akten, Proto-
kollen von 6ffentlichen Verhandlungen, amtlichen Blichern, Regis-
tern usw. (sofern sie nicht durch Ablichtung hergestellt wurden),
die auf Antrag erteilt werden, je angefangene Seite DIN A 4 (der
Ausfertigungs- und Beglaubigungsvermerk wird mitgerechnet)
fur Schriftstiicke, die in deutscher Sprache abgefasst sind
22.1.1 |fir Schriftstiicke, die in fremder Sprache abgefasst sind 5,00 €
22.1.2 |fur Schriftstiicke in tabellarischer Form, Verzeichnisse, Listen, 10,00 €
22.1.3 |Rechnungen, Zeichnungen, wissenschaftliche Texte wird die
Schreibgebiihr nach dem Zeitaufwand berechnet, der zur Herstel-
lung bendtigt wird. Sie betragt fir jede angefangene Viertelstunde
7,00 €
Fr Ablichtungen (Fotokopien) und mittels Textautomat erstellte
22.2 Mehrstlicke werden erhoben
bei einem Format bis zu DIN A 4 fiir jede Seite
22.2.1 |bei einem gréReren Format fiir jede Seite 0,20 €
22.2.2 0,30 €
Vervielfaltigungen auf mechanischem Wege je nach Umfang,
22.3 Schwierigkeit und Aufwand, je Seite 0,10 € bis 2,50 €
23 StralRenrechtliche Sondernutzung
Erteilung einer Erlaubnis zur Benutzung einer StralRe/Parkplatzes
Uber den Gemeindegebrauch hinaus 10,00 € bis 250,00 €
24 Zuriicknahme eines Antrages (8 4 Abs. 4 Satz 3 der Satzung) 1/10 bis %2 der vollen Gebdihr,
mindestens 1,50 €
25 Erteilung eines Negativtests bei der Ausiibung des gemeindlichen

Vorkaufsrechts nach BauGB
- bis Verkaufswert 25.000 €
- zuzuglich je weitere angefangene 25.000 € Verkaufswert
maximal jedoch

10,00 €
5,00 €
100,00 €




26
26.1
26.2

Telefaxgebihren
pro empfangene Seite
pro zu sendende Seite

0,25 €

Gebihr entsprechend Geblh-
renzahler

zuzuglich 1,50 €




	Gebührenverzeichnis 

